Besorgnis der Befangenheit in Kirchgeldsachen beim I. Senat des BFH
Das Gesamtbild der Rechtsprechung des I. Senates legt die Besorgnis der Befangenheit nahe. Ob eine solche Befangenheit ggf. auf sachfremden Erwägungen von Einzelpersonen oder auf institutioneller Einflussnahme beruht, kann hier dahingestellt bleiben.
1 Besorgnis der Befangenheit gem. § 51 Abs. 1 FGO
1.1 Grundsätze
Nach § 51 Abs. 1 Satz 1 FGO i.V.m. § 42 ZPO kann ein Richter wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Ein derartiger Grund besteht, wenn ein Beteiligter von seinem Standpunkt aus – jedoch nach Maßgabe einer vernünftigen, objektiven Betrachtung – davon ausgehen kann, der Richter werde nicht unvoreingenommen, sondern unsachlich oder willkürlich entscheiden
. (vgl. Senatsbeschluss vom 09.06.2021 – I B 65/19, m.w.N.).

Ein Ablehnungsgesuch ist begründet, wenn der Kläger bei verständiger Würdigung
 des ihm bekannten Sachverhaltes Grund zur Annahme hat, dass der abgelehnte Richter ihm gegenüber eine innere Haltung einnimmt, die dessen Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit störend beeinflussen kann. 

Es kommt nicht darauf an, ob der abgelehnte Richter tatsächlich befangen ist. Die Befangenheit ist ein Zustand eines Richters, der seine vollkommen gerechte, von jeder falschen Rücksicht freie Einstellung zur Sache, seine Neutralität und Distanz gegenüber allen Verfahrensbeteiligten beeinträchtigen kann (BVerfGE 21, 146 = NJW 1967, 1123). Ein solcher Zustand kann in der Regel nicht mit hinreichender Sicherheit bewiesen werden. 

Daher ist die Ablehnung schon begründet, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Richters zu rechtfertigen. Es ist also nicht erforderlich, dass der Richter in der Tat parteilich oder befangen ist. Ob der abgelehnte Richter sich selbst für unbefangen hält oder er für Zweifel an seiner Unbefangenheit Verständnis aufbringt, ist deshalb ebenso bedeutungslos (BVerfGE a.a.O.; BVerfGE 32, 288 (290)).

Es kommt entscheidend darauf an, ob der den Richter ablehnende Kläger bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass hat, an der Unvoreingenommenheit, d.h. an der objektiven und zu allen Verfahrensbeteiligten Distanz wahrenden Einstellung des abgelehnten Richters innerhalb des vorliegenden Verfahrens zu zweifeln (BVerfG E 32; 288 (290); BGHSt 24, 336 (338)). 

1.2 Willkür aus früheren Verfahren

Vermeintliche Rechts- oder Verfahrensfehler in früheren Entscheidungen können nach ständiger Rechtsprechung dann einen Ablehnungsgrund darstellen, wenn schlüssig dargelegt wird, dass die – ohne Weiteres feststellbare – Fehlerhaftigkeit einer Entscheidung auf einer unsachlichen Einstellung des Richters gegenüber dem ihn ablehnenden Beteiligten oder auf Willkür beruht (Senatsbeschluss vom 09.06.2021 – I B 65/19, m.w.N.).

1.3 Definition von Willkür

Nach den Maßstäben des BVerfG ist Rechtsprechung, die einschlägige Vorschriften übersehen hat, willkürlich (Verfassungsrechtliches Willkürverbot aus Art. 20 Abs. 3 GG; s. z.B. BVerfGE 69, 161 (169); 86, 148 (250):  


„Willkür ist vielmehr in einem objektiven Sinne zu verstehen. Es muss sich um eine krasse Fehlentscheidung oder um einen besonders schweren Rechtsanwendungsfehler wie die Nichtberücksichtigung einer offensichtlich einschlägigen Norm oder die krasse Missdeutung des Inhalts einer Norm handeln.“ 

(BVerfG 29.06.2015 - 2 BvR 2048/12, Ziff. IV 1, m.w.N. 
)   (Hervorhebungen nur hier).
Nach der ständigen Rechtsprechung des BFH ist Rechtsprechung, die einschlägige Vorschriften übersehen
 hat,  gesetzeswidrig
.

2 Entgegen  § 115 FGO

Die Besorgnis der Befangenheit ist bereits dadurch begründet, dass der Senat in seinen Nicht-Annahmebeschlüssen zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst Klägervorbringen zu Zulassungsgründen nach  § 115 Abs. 2 Nr. 2 FGO konsequent übergangen hat. 

Der Senat hat sich in seinen Beschlüssen  I B 103/17, I B 28/18 sowie  I B 65/19 im Wesentlichen auf die Position zurückgezogen, er allein wisse, wie das Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60 zu deuten sei bzw. welches Verständnis davon das „richtige“ sei. 
Eine derartige Sichtweise kann sich allenfalls auf den Zulassungsgrund des grundsätzlichen Klärungsbedarfs nach § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO beziehen, nicht aber auf spezifische Zulassungsgründe nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 wie z.B. den der Divergenz. 

Damit hat der Senat zumindest in diesen drei Beschlüssen Klägervorbringen zu den gesetzlichen Zulassungsgründen übergangen. Das bedeutet Willkür, Gehörsverstoß sowie Verweigerung der Revision entgegen dem Gesetz.

2.1 Sachverhalt

2.1.1 Zulassungsgründe nach § 115 Abs. 2 FGO

Die Nichtannahmebeschlüsse des I. Senats des BFH geben insoweit Anlass, vorab kurz an die Gesetzeslage für die Zulassung der Revision zu erinnern.

aa)  Beim Zulassungsgrund des Klärungsbedarfs
  wegen grundsätzlicher Bedeutung (§ 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO)
 kommt es vereinfacht gesagt darauf an, ob die bisherige Beantwortung einer abstrakten Rechtsfrage
 zu Zweifeln
 Anlass gibt. 
bb)  Beim Zulassungsgrund der Fortbildung des Rechts (§ 115 Abs. 2 Nr. 2 Alternative 1 FGO) geht es um Argumente, die der BFH bisher nicht erwogen
 hat. 
cc)  Beim Zulassungsgrund der Sicherung der einheitlichen Rechtsprechung (§ 115 Abs. 2 Nr. 2 Alternative 2 FGO) werden zwei Unterfälle unterschieden
:
· Divergenz: Es kommt darauf an, ob ein entscheidungserheblicher Rechtssatz des angefochtenen Urteils von der sonstigen Rechtsprechung insb. der Bundesgerichte abweicht
. Ob dieser Rechtssatz anderweitig bestätigt wurde, ist unerheblich. 
· Qualifizierter Rechtsanwendungsfehler

„Dieser Zulassungsgrund ist nur gegeben, wenn die Entscheidung des Finanzgerichts (FG) schwerwiegende Rechtsfehler aufweist und deshalb objektiv willkürlich erscheint oder greifbar gesetzwidrig ist. Das kann der Fall sein, wenn das FG eine offensichtlich einschlägige entscheidungserhebliche Vorschrift übersehen hat.“  (BFH  v. 20.05.2016 - III B 62/15
, Hervorhebung nur hier)

2.1.2 Kein Annahmeermessen
Anders als der I. Senat des BFH in  I B 28/18
 und  I B 65/19 meint, kommt es bei der Beurteilung der Zulassung der Revision nicht auf sein „Verständnis“  des Urteils 1 BvR 606/60 an. 

Nach § 115 Abs. 2 FGO kommt es für die Zulassung der Revision allein auf das Vorliegen eines der gesetzlichen Zulassungsgründe an.  

a)  § 115 Abs. 2 FGO besagt: 

„Die Revision ist ... zuzulassen, wenn ...“  (Hervorhebungen nur hier)
Dies ist ein Imperativ, der ein Ermessen des Gerichts ausschließt. Das hier weggelassene Adverb „nur“ zeigt lediglich an, dass die Aufzählung der Zulassungsgründe im Gesetz abschließend ist.

b)  Das Schrifttum ist sich einig, dass das Gericht nach § 115 Abs. 2 FGO keinen Ermessensspielraum hat, sofern auch nur einer der gesetzlichen Zulassungsgründe vorliegt
. 

Ein Ermessen des Gerichts besteht nur insoweit, als es zu prüfen hat, ob Bestandteile eines Urteils unter einen der Zulassungsgründe des § 115 Abs. 2 FGO zu subsumieren sind und somit einer der gesetzlichen Zulassungsgründe vorliegt. 

Dies ist bei bestimmten Punkten wie z.B. dem Übersehen von Vorschriften oder der Divergenz nicht davon abhängig, wie der BFH das Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60 „versteht“, sondern objektiv anhand der Entscheidungstexte nachprüfbar. 
Die Unabhängigkeit des Richters nach Art. 97 Abs. 1 GG wird durch seine Bindung an Gesetz und Recht nach Art. 20 Abs. 3 GG nicht berührt
.

2.1.3 Vorbringen zur Divergenz übergangen
a)  Das Vorliegen einer Divergenz ist unabhängig von einem irgendwie gearteten „Verständnis“ des Senats vom Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60.

Das Vorliegen einer Divergenz zwischen dem angefochtenen Urteil und anderweitiger Rechtsprechung ist dem Wahrheitsbeweis zugänglich, man muss nur die Rechtssätze
 nebeneinander legen. 

b)  In allen Verfahren, die das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst gebilligt haben, besteht bei der Bemessung der Kirchensteuer unabstreitbar eine Divergenz zum Urteil des BVerwG
  VII C 48.73, das in seiner Rn 33 die Anwendung der Kirchgeldtabelle bei Eigenverdienst untersagt hat.
Im Verfahren I B 103/17 (zum Urteil des FG Saarbrücken) hatten die Kläger u.a. zu dieser Divergenz vorgetragen. Darauf ist der Senat in seinem Beschluss vom 15.05.2018 nicht eingegangen. 

Im Verfahren I B 28/18 hatten die Kläger u.a. zu dieser Divergenz des angegriffenen Urteils des FG München zum Urteil des BVerwG  VII C 48.73 vorgetragen. Darauf ist der Senat in seinem Beschluss vom 13.02.2019 nicht eingegangen. Eine Divergenz liege nicht vor. 
c)  Die Kläger im Verfahren I B 28/18 hatten die Divergenz vorgetragen, dass das FG München sich zur Rechtmäßigkeit der Vergleichsberechnung auf den BFH berufe, in dessen Rechtsprechung die Vergleichsberechnung aber nicht vorkomme. Keine Reaktion. 

d)  Im Verfahren I B 65/19 hatten die Kläger zu mehreren Divergenzen vorgetragen.
Das FG Nürnberg hatte behauptet, das Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60 gelte nur bei Getrenntveranlagung. Die Kläger haben dies aus dem Urteilstext widerlegt. 
Das FG Nürnberg hatte sich auf die Vergleichsberechnung berufen, wonach der höhere Betrag festzusetzen ist. Demgegenüber besage der Beschluss des BFH I B 28/18, dass das besondere Kirchgeld im Falle „kirchensteuerfrei“ festzusetzen sei. 
Das FG Nürnberg hielt die Bemessung des streitigen besonderen Kirchgelds am gemeinsamen Einkommen der Ehegatten für verfassungsgemäß. Die Kläger hatte daher eine Divergenz zum Urteil des BVerwG  VII C 48.73 festgestellt, das in seiner Rn 33 diese Bemessung nur für das einkommenslose Kirchenmitglied für zulässig erachtet hat. 

d)  Auf diese Punkte ist der Senat in seinem Beschluss  I B 65/19 nicht eingegangen. Er hat vielmehr das Urteil des BVerwG VII C 48.73 in seiner Rn 10 als Bestätigung für seine Rechtsprechung der Billigung des besonderen Kirchgeldes bei Eigenverdienst angeführt. 

Dies muss als bewusstes Falschzitat gewertet werden, da der Senat ja nach ständiger Rechtsprechung des BFH Klägervorbringen zur Kenntnis nimmt. 
2.1.4 Vorbringen zu „nicht erwogenen Argumenten“ übergangen

Ob eine Rechtsfrage vom BFH schon erwogen worden ist, ist unabhängig von einem irgendwie gearteten „Verständnis“ des Senats vom Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60.
Nach ständiger Rechtsprechung des BFH ist die Revision nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 Alternative 1 FGO zur Rechtsfortbildung zuzulassen, wenn gegen eine bestehende höchstrichterliche Rechtsprechung Argumente vorgetragen werden, die der BFH noch nicht erwogen hat (s.o., insb. BFH X B 112/17). Erwogen ist eine Rechtsfrage dann, wenn der BFG über diese Rechtsfrage entschieden hat. 
Daran hat der Senat sich nicht gehalten. 
a)  Im Verfahren I B 28/18 wurde zu „neuen Gesichtspunkten“ i.S.v. § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO vorgetragen (Abschnitt 2.5 der NZB
), u.a. zur Nicht-Berücksichtigung der Vergleichsberechnung sowie der Parallelität von KiESt
 und besonderem Kirchgeld in der Rechtsprechung des Senats. In seinem Beschluss vom 13.02.2019 – I B 28/18 ist der Senat auf diese Punkte nicht eingegangen. Er hat nur gesagt, es komme allein auf seine Rechtsauffassung an. 
Im Verfahren I B 65/19 sah der Senat sich dann doch genötigt, auf die Vergleichsberechnung einzugehen, wohl weil die Klägerin ihm eine „Zwickmühle“ (s.u.) dazu vorgehalten hatte.

b)  Im Verfahren I B 65/19 hat die Klägerin in ihrer NZB-Begründung Abschnitt 5 eine ganze Reihe von „nicht erwogenen Argumenten“ i.S.v. § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO vorgetragen. Der Senat ist in seinem Beschluss vom 21.10.2021 – I B 65/19 nur sehr am Rande darauf eingegangen: 
aa) Die Rechtmäßigkeit der Vergleichsberechnung sei bisher nicht erwogen worden – keine Reaktion des Senats.

bb)  Bei Eigenverdienst sei KiESt zwingend. Reaktion: Pauschal in Abrede gestellt (Rn 9).
cc)  Bemessung am gemeinsamen Einkommen sei unzulässig. Keine Reaktion, nur Fehlnachweis auf BVerwG  VII C 48.73.

dd)  Tragende Gründe aus BVerfG 1 BvR 606/60 gälten auch für das besondere Kirchgeld. Keine Reaktion. 

ee)  BVerfG  2 BvR 591/06
 beruhe auf Falschzitat des Obiter dictums. Dazu die Rechtsfrage: Wer darf Rechtssätze des BVerfG verändern?  Reaktion: Wenig sachdienliche Bemerkung zu den Fähigkeiten der Klägerin (Rn 14). 
ff)  Die frühere Rechtsprechung des Senats zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst in I R 44/05 ff. beruhe nur auf Rechtsfehlern (dazu dortiger Abschnitt 2.6.3, 2.6.4). Keine Reaktion, stummes Beharren auf dieser Rechtsprechung. 
2.2 Besorgnis der Befangenheit
a)  Der Senat hat zumindest in den drei Verfahren I B 103/17, I B 28/18 sowie  I B 65/19 Klägervorbringen zu spezifischen Zulassungsgründen entgegen § 115 Abs. 2 FGO übergangen, die eindeutig entscheidungserheblich sind. 
Grundlegendere Fragestellungen wie die Stellung der tragenden Gründe des Urteils des BVerfG 2 BvR 591/06 zum besonderen Kirchgeld oder die Rechtmäßigkeit der Vergleichsberechnung hat der Senat vermieden, ebenso die unabstreitbare Divergenz zur Anwendbarkeit der Kirchgeldtabelle. 
Die Vergleichsberechnung hat der Senat erst angesprochen, als ihm die Klägerin in I B 65/19 mit ihrer „Zwickmühle“ (s.u.) deutlich gemacht hat, dass er ansonsten eine willkürliche Praxis der Finanzbehörden billigen würde.  
Der Senat hat sich i.W. nur auf sein „Verständnis“ des Urteils des BVerfG 1 BvR 606/60 und seine bisherige Rechtsprechung zurückgezogen. Dabei hat er sich aber nirgends auf den Maßstabsteil dieses Urteils bezogen, sondern immer nur versucht, die missliebige Klausel „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ aus dem Obiter dictum verschwinden zu lassen oder durch Umdeutung unwirksam zu machen.

b)  Die Fehlerhaftigkeit dieser Entscheidungen ist unmittelbar feststellbar: 

Der Senat ist nirgendwo auf die offensichtliche Divergenz zum Urteil des BVerwG VII C 48.73 Rn 33 eingegangen. 

Die Entscheidungsformel in Rn 5 ist eine wahrheitswidrige Tatsachenbehauptung, vulgo gelogen. Das ist für jeden erkennbar, der auch nur eine der einschlägigen Entscheidungen des Senats auf die Frage der Vergleichsberechnung hin durchgesehen hat. .

c)  Angesichts der Dauer und Beharrlichkeit dieser Bemühungen des Senats zum Vorteil der Kirchen ist Wiederholungsgefahr in dem Sinne anzunehmen, dass der Senat auch im vorliegenden Verfahren wieder relevante Punkte von seiner Betrachtung ausnehmen wird, wie z.B. 

· Klärungsbedürftige Fragen wie z.B. die Relevanz der tragenden Gründe von BVerfG  1 BvR 606/60 für das besondere Kirchgeld, die Verfassungsmäßigkeit der Vergleichsberechnung oder die Zulässigkeit der Bemessung des besonderen Kirchgeldes am gemeinsamen Einkommen der Ehegatten bei Eigenverdienst;
· Nicht erwogene Argumente wie z.B. die Nicht-Berücksichtigung von Vorschriften in den einschlägigen Entscheidungen von BFH und BVerfG
 oder die fehlende Verfassungsmäßigkeit der Vergleichsberechnung.
· -Divergenzen wie z.B. zur Individualbesteuerung oder der Anwendbarkeit der Kirchgeldtabelle.

3 Verfassungsmäßigkeit per Falschzitat erfunden

Der Senat hat in seinem Urteil vom 21.12.2005 - I R 44/05 sowie den nahezu wortgleichen Urteilen I R 64/05 und I R 62/05, alle zu Fällen aus NRW, entgegen der o.a. Rechtsprechung des BVerfG das besondere Kirchgeld auch bei Eigenverdienst (Beidverdienerehe) für verfassungsgemäß erklärt, indem er es dem besonderen Kirchgeld beim einkommenslosen Kirchenmitglied gleichgesetzt hat (keine „Differenzierung“). 

Die Begründung dafür besteht nur aus Rechtsfehlern: 

· Der Senat hat in I R 44/05 etc. das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst entgegen dem eindeutigen Wortlaut des Obiter dictums „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ für verfassungsgemäß erklärt. Es liegt eine Tatbestandsausweitung durch Missachtung der verfassungsrechtlichen Klärungen
 des BVerfG im Obiter dictum von 1 BvR 606/60 vor.

· Der Senat hat in I R 44/05 etc. entgegen § 31 BVerfGG
 die tragenden Gründe aus BVerfG 1 BvR 606/60 nicht beachtet. 

Diese besagen u.a.:  Es gilt die Individualbesteuerung. Wenn die Kirche das Einkommen besteuert, „muß“ es das Einkommen des kirchenangehörigen Ehegatten sein. Das Einkommen eines steuerpflichtigen Ehegatten darf nicht mit dem seines nicht steuerpflichtigen Ehepartners zusammengerechnet werden
. 

Danach ist bei Eigenverdienst die Bemessung am gemeinsamen Einkommen der Ehegatten verfassungswidrig. 

· Der Senat hat in I R 44/05 etc. die dortigen Vorschriften zur KiESt (§ 4 Abs. 1 Nr. 1a  i.V.m. § 7 Abs. 2 KiStG NRW) entgegen dem Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit von Steuern entfallen lassen. Dieser gilt lt. BVerfG vom 23.10.1986 – 2 BvL 7/84 Rn 29 auch für Kirchensteuern. Der Senat hat so eine nicht vorhandene Bestimmtheit des KiStG vorgetäuscht
. 

· Der Senat hat in I R 44/05 etc. nur die Kann-Bestimmungen von KiStG und KiStO zum besonderen Kirchgeld für verfassungsgemäß erklärt. Dies ist unzureichend. Kann-Bestimmungen ist ein Ermessen und/oder eine andere Option immanent. Dies hat der Senat entgegen dem Grundsatz der Bestimmtheit nicht beachtet. 

· Der Senat hat in I R 44/05 etc. die Vergleichsberechnung übersehen, die allein diese o.a. Unbestimmtheit aus § 4 Abs. 1 KiStG NRW auflöst, obwohl er den entsprechenden Erlass des FinMin NRW vom 08.08.2001 in I R 44/05 etc. erwähnt hat. Somit hat der Senat in I R 44/05 etc. nur zu einem unzutreffenden Rechtsgrund für die Heranziehung judiziert. 

Diese Urteile sind genau genommen wertlos, weil sie an der Praxis der Kirchgeldfestsetzung per Vergleichsberechnung vorbei gehen. 

Der Senat hat nicht die Verfassungsmäßigkeit der Vergleichsberechnung geprüft (oder gar festgestellt), wie es seine Aufgabe gewesen wäre (vgl. BVerfG 1 BvR 413/60
).

· Der Senat hat in I R 44/05 etc. mehrere Vorschriften übersehen, z.T. entgegen dem Gesetz: Bestimmungen des KiStG NRW zur KiESt sowie zur Anwendung der AO, die AO selbst, die Vergleichsberechnung, § 31 BVerfGG, § 96 FGO. Dies setzt sich in den späteren Entscheidungen fort. 

· Der Senat hat in I R 44/05 etc. mit seinem Verweis auf I R 76/04 („Für die Einzelheiten ...“) die Fälle mit und ohne eigenes Einkommen entgegen dem Gesetz gleichgesetzt und nicht nach Einkommenskonstellation differenziert. Dazu vorstehend in Abschnitt 2.5.
· Der Senat hat in I R 44/05 etc. die Verfassungsmäßigkeit des besonderen Kirchgeldes bei Eigenverdienst entgegen dem Gesetz mit einem Hinweis auf sein Urteil zum Kirchgeld beim einkommenslosen Kirchenmitglied I R 76/04 begründet: 

· Wenn das Urteil I R 76/04 etwas zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst gesagt hätte, läge ein Verstoß gegen § 96 FGO vor (s. BFH VII R 98/85 Ziff. II). 

· Wenn das Urteil I R 76/04 nichts zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst gesagt hat, existiert die Begründung in I R 44/05 etc. nicht. 

· Der Senat hat in I R 44/05 etc. die Verfassungsmäßigkeit des besonderen Kirchgeldes bei Eigenverdienst mit einem Falschzitat erfunden („Für die Einzelheiten ...“). Der Senat hat in I R 76/04 Rn 29 das besondere Kirchgeld wegen BVerfGE 19, 268, 282 nur „insoweit“ für unbedenklich im Hinblick auf Art. 2 Abs. 1 GG erklärt, als es sich auf das einkommenslose Kirchenmitglied bezieht und damit für Eigenverdienst verneint.

· Der Senat hat in I R 44/05 etc. zur Bemessung des besonderen Kirchgeldes via  I R 76/04 auf BVerwG  VII C 48/73 verwiesen – Fehlnachweis. Denn dort steht in Rn 33, dass die Bemessung am gemeinsamen Einkommen auf das einkommenslose Kirchenmitglied zu begrenzen ist. 

· Der Senat hat in I R 44/05 etc. die Bemessung des besonderen Kirchgeld am gemeinsamen Einkommen der Ehegatten rechtswidrig gutgeheißen. 

Das besondere Kirchgeld ist lt. § 9 Satz 2 1. Halbsatz KiStG NRW eine Steuer vom Einkommen. In diesem Fall „muß“ die Kirche lt. BVerfG  1 BvR 606/60 Ziff. C I 2 das Einkommen des kirchenangehörigen Ehegatten besteuern
, was eine andere Besteuerung ausschließt. 

Damit liegt schon wegen des Übersehens vor Vorschriften, insb. der Vergleichsberechnung als der für die Heranziehung allein maßgeblichen Eingriffsnorm, nach der Rechtsprechung des BVerfG
 Willkür und nach der des BFH
 Gesetzeswidrigkeit vor. 

Es ist nicht nachvollziehbar, wie der I. Senat des BFH eine derartige „Rechtsprechung“ für korrekt erklären kann. 

4 Willkür 1:  Entgegen der AO
Die Besorgnis der Befangenheit ist u.a. darin begründet, dass Richter des Senates konsequent den Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung missachtet haben, der lt. BVerfG und nach den KiStG
 auch für die Kirchensteuer gilt. 

4.1 Sachverhalt
Der I. Senat sagt in seinem Beschluss vom 09.06.2021 – I B 65/19 auf S. 4 f:   
„Vor diesem Hintergrund ist nicht erkennbar, weshalb es unsachlich und willkürlich sein soll, wenn der Senat beim besonderen Kirchgeld nicht streng zwischen Ehegatten mit und ohne Einkommen differenziert.“

Für die Beantwortung dieser Fragestellung hätte die Erinnerung an den Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung sowie notfalls ein Blick in das jeweilige KiStG genügt.
a)  Die Rechtsprechung des I. Senates zum besonderen Kirchgeld beruht darauf, dass er in den nahezu wortgleichen Entscheidungen von 2005/06  I R 44/05
, I R 64/05 und I R 62/05 die dortige Fallkonstellation mit Eigenverdienst der im Verfahren I R 76/04 gleichgesetzt hat. Die dem nachfolgenden Beschlüsse des Senats bestehen i.w. nur aus direkten oder indirekten Verweisen auf diese Urteile.

b)  Die genannten drei Urteile I R 44/05 etc. ergingen alle zu Fällen aus NRW. 

Nach den KiStG
  ist für die Kirchensteuer die Abgabenordnung (AO) anzuwenden. Nach § 38 AO entsteht der Steueranspruch (des Steuergläubigers), wenn der Tatbestand erfüllt ist, an den das Gesetz die Steuerpflicht knüpft. 

Daraus ergeben sich zwei unterschiedliche Sachverhalte:
1. Bei der glaubensverschiedenen Alleinverdienerehe liegt nach den KiStG genau ein solcher Tatbestand vor, nämlich die Tatsache einer glaubensverschiedenen Ehe. Daraus resultiert nach den Kann-Bestimmungen der KiStG
 genau ein optionaler Steueranspruch, nämlich der auf das besondere Kirchgeld. 

2. Bei der glaubensverschiedenen Beidverdienerehe liegt nach den KiStG darüber hinaus ein weiterer Tatbestand vor, nämlich der eines eigenen Einkommens des kirchenangehörigen Ehegatten, aus dem ein zweiter, paralleler Steueranspruch
 auf KiESt entsteht: 

Dazu enthalten die KiStG durchweg eine Bestimmung, die die Berechnung der KiESt bei glaubensverschiedener Ehe in Zusammenveranlagung nach dem Anteil des kirchenangehörigen Ehegatten an der gemeinsamen Einkommensteuerschuld regelt.

d)  Die in §§ 3 Abs. 1, 38 AO konkretisierte Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung ist eine Ausprägung der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung.
Es ist wegen des Grundsatzes der Tatbestandsmäßigkeit der Steuer (§§ 3 Abs. 1, 38 AO) nicht zulässig, einfach einen der beiden Tatbestände entfallen zu lassen, wie es der BFH in seinen Entscheidungen I R 44/05 ff. getan hat.
„Der Steuerbegriff des § 3 Abs. 1 AO verlangt, dass die Geldleistungspflicht "allen" auferlegt ist, "bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft". Diese Erfordernisse gleichmäßiger und tatbestandsmäßiger Besteuerung sind indes nicht nur Merkmale des einfachgesetzlichen Steuerbegriffs, sondern unter der Geltung des GG auf der Grundlage von Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 3 Abs. 1 GG auch elementare Bestandteile eines dem Rechtsstaatsprinzip und den Freiheitsverbürgungen der Grundrechte verpflichteten Steuerstaats.“

(Schwarz/Pahlke: AO § 3 Steuern, steuerliche Nebenleistungen / 3 Verfassungsrechtliche Bindungen der Besteuerung, Rz 35). 

e)  Damit unterscheiden sich die beiden Sachverhalte in den KiStG nach Tatbestand (ein oder zwei) und Rechtsfolge (ein oder zwei optionale Steueransprüche) von Gesetzes wegen und sind somit von Gesetzes wegen ungleich
. Die Sachverhalte der Allein- und Beidverdienerehe sind daher nicht vergleichbar und dürfen nach ständiger Rechtsprechung des BFH nicht gleich behandelt werden
. Rechtssätze dürfen nicht übertragen werden. 

f)  Mit der Gleichsetzung der beiden Sachverhalte hat der Senat den Tatbestand des Eigenverdienstes sowie die Vorschriften der KiStG zur KiESt verschwinden lassen. Damit täuscht er eine Bestimmtheit des KiStG vor, die nicht gegeben ist. 

g)  Die Rechtsprechung des Senats zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst beruht also auf der Nicht-Berücksichtigung des Grundsatzes der Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung, indem aus den KiStG allein die Bestimmungen zum besonderen Kirchgeld berücksichtigt wurden, wie der Senat in seinem Beschluss I B 65/19 eingeräumt hat (Dazu nachstehend). 
Zudem wird Bestimmtheit vorgetäuscht.
f) Die Gleichsetzung der beiden Fallkonstellationen verletzt Rechte aus dem allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG
, der bekanntlich gebietet, wesentlich Ungleiches entsprechend seiner Verschiedenheit und Eigenart ungleich zu behandeln
.
4.2 Besorgnis der Befangenheit 
a)  Diese o.a. Gleichsetzung der beiden Fallkonstellationen entgegen dem Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung nach §§ 3, 38 AO ist Grundlage der gesamten Rechtsprechung des Senates zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst, vom Urteil I R 44/05 bis zum Beschluss I B 65/19. 
Der Senat hat durchweg die betreffenden Vorschriften des jeweiligen KiStG sowie §§ 3 und 38 AO und damit einen rechtsstaatlichen Grundsatz entgegen einer Vorschrift des jeweils anzuwendenden KiStG nicht berücksichtigt. Dies gilt für die Urteile I R 44/05, I R 64/05 und I R 62/05 sowie für die darauf verweisenden Beschlüsse, insb. I B 103/17, I B 27/18 mit I B 28/18 und I B 65/19. 

Damit liegt nach der o.a. Definition des BVerfG in allen diesen Verfahren wegen Nicht-Berücksichtigung einer einschlägigen Vorschrift grundsätzlich Willkür vor. Diese Nicht-Berücksichtigung ist für das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst entscheidungserheblich.
b)  Der Fehler hat Bedeutung über den Einzelfall hinaus, betroffen sind etwa eine halbe Million Ehepaare in glaubensverschiedenere Ehe.

c)  Der Fehler ist für jeden offensichtlich, der sich auch nur ein wenig mit Steuerrecht befasst hat. 
aa)  Die Beachtung des Grundsatzes der Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung ist eine rechtliche Selbstverständlichkeit. Bei besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst liegt ein Tatbestand vor, der nicht von den Vorschriften der KiStG zum besonderen Kirchgeld erfasst wird, wohl aber von denen zur KiESt.

bb)  Die KiStG verlangen bundesweit die Anwendung der AO. Die Festsetzung der Kirchensteuer erfolgt (außer in Bayern) durch die Finanzbehörden, die nach der AO arbeiten. Der Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung gilt generell; dies dürfte jedem Finanzrichter bekannt sein. Für die Kirchensteuer wurde der Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit im Urteil des BVerfG 2 BvL 7/84 Rn 29 explizit bestätigt. Damit liegt beim Senat zumindest evident mangelnde Sorgfalt vor, was schon allein die Besorgnis der Befangenheit begründet
.

c)  Die Nicht-Berücksichtigung des Grundsatzes der Tatbestandsmäßigkeit ist dem Senat bekannt. Die Kläger im Verfahren I B 27/18 mit I B 28/18 hatten dies in Abschnitt 3.2.6.5.5.6 ihrer NZB-Begründung vorgetragen. Darauf hat auch die Klägerin im Verfahren I B 65/19 hingewiesen (Abschnitt 3.4.3.4 ihrer NZB-Begründung). 
Das Gericht, also der I. Senat des BFH, muss sich die Kenntnis dieser Vorbringen zurechnen lassen
. Im Beschluss vom 09.06.2021 – I B 65/19 demonstriert der Senat mit seiner o.a. rhetorischen Frage, dass er diesen Grundsatz der Besteuerung nicht respektieren will. Damit ist Vorsatz anzunehmen.
f)  Der Senat hat durch Missachtung des Grundsatzes des Tatbestandsmäßigkeit und Nicht-Berücksichtigung der §§ 3 und 38 AO konsequent zum Vorteil der jeweils beklagten Kirchen bzw. der von diesen beauftragten Finanzverwaltung entschieden, auch insoweit ist ein Versehen auszuschließen.
g)  Angesichts der Permanenz dieser Rechtsprechung in etwa einem Dutzend Verfahren von 2005 bis 2021 ist Wiederholungsgefahr gegeben. Die Rechtsprechung des BFH besteht ja in weiten Teilen aus Verweisen auf seine früheren Entscheidungen („Der BFH hat entschieden ...“) ohne nähere Begründung. 
Dies ergibt sich auch aus der Uneinsichtigkeit und Voreingenommenheit der Richter des I. Senates in dieser Frage, wie sie auch in dem o.a. Zitat aus dem Beschluss vom 09.06.2021 - I B 65/19 zum Ausdruck kommt. 

5 Willkür 2:  Entgegen § 96 FGO
Die Besorgnis der Befangenheit gegenüber den genannten Richtern ist u.a. darin begründet, dass diese wie auch andere Richter des Senates konsequent das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst mit einem Falschzitat begründet haben, was zudem einen Verstoß gegen § 96 FGO impliziert. 

Es besteht Wiederholungsgefahr.
5.1 Sachverhalt
a)  In den nahezu wortgleichen Urteilen I R 44/05, I R 64/05 und I R 62/05 werden „die genannten“ Bestimmungen für verfassungsgemäß erklärt. Begründet wird dies allein mit dem Hinweis: 

„Wegen der diesbezüglichen Einzelheiten nimmt der erkennende Senat auf sein Urteil vom 19. Oktober 2005 I R 76/04 (BFHE 211, 90) Bezug.“

b)  Der I. Senat begründet dort in I R 76/04 (Rn 29; Ziff. II 3 b) aa) den Besteuerungsmaßstab „Lebensführungsaufwand“ beim besonderen Kirchgeld mit dem Obiter dictum aus BVerfG  1 BvR 606/60. Dieser sei „insoweit“ im Hinblick auf Art. 2 Abs. 1 GG unbedenklich, als er sich auf das einkommenslose Kirchenmitglied beziehe. „Insoweit“ schließt wie vom BVerfG vorgegeben diese Besteuerung für das Kirchenmitglied mit eigenem Einkommen aus. 

c)  Der I. Senat hat in I R 76/04 nichts über die Beidverdienerehe entschieden, sonst wäre er über das Klagebegehren hinausgegangen und sein Urteil müsste aufgehoben werden
. Ein Obiter dictum liegt auch nicht vor. Das bedeutet: 
· Wenn das Urteil I R 76/04 etwas zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst gesagt hätte, läge ein Verstoß gegen § 96 FGO vor. 

· Wenn das Urteil I R 76/04 nichts zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst gesagt hat, existiert die Begründung für I R 44/05 etc. nicht. 

Damit ist die Rechtsprechung des Senates zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst auf Basis von I R 44/05 etc. so oder so ohne verfassungsrechtliche Begründung. 

c)  Der Senat hat also die hier einschlägige Vorschrift des § 96 FGO sowie seine zugehörige eigene Rechtsprechung nicht berücksichtigt. Damit liegt nach der o.a. Definition des BVerfG Willkür vor. 

d)  Dazu wurde im Verfahren I B 28/18 dezidiert vorgetragen, ebenso in I B 65/19. Der Senat hat trotz des eindeutigen Vorliegens von Willkür und Gesetzesverstoß die Revision nicht zugelassen. 
5.2 Besorgnis der Befangenheit
a)  Diese „Rechtsprechung“ hat der Senat in den auf I R 44/05 folgenden Beschlüssen mehrfach wiederholt und bekräftigt, auch bei klaren gegenteiligen Klägervorbringen wie in den Verfahren I B 28/18 und I B 65/19. 

Deren Kenntnis muss sich der Senat zurechnen lassen. Daher ist Vorsatz anzunehmen. 
b)  Der Fehler ist offensichtlich, man muss sich nur die Mühe machen, unvoreingenommen den „Nachweis“ in I R 44/05 nachzuprüfen. Der Fehler ist über den Einzelfall hinaus bedeutsam, da er die Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des BFH betrifft. 
Wegen der Permanenz dieses Verstoßes auch in anderen Entscheidungen des Senats vor I B 103/17  ist Wiederholungsgefahr gegeben. 

6 Willkür 3:  Vergleichsberechnung nicht berücksichtigt
Die Besorgnis der Befangenheit gegen die o.a. Richter ist u.a. darin begründet, dass sie auf einer Rechtsprechung beharren, deren Willkür der Senat selbst eingeräumt hat. 

Der Senat hat in seinem Beschluss vom 05.10.2021 -  I B 65/19 eingeräumt, dass die Vergleichsberechnung für das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst einschlägig ist, und dass er diese in seiner einschlägigen Rechtsprechung nicht berücksichtigt hat. Nach den Maßstäben des BVerfG ist Rechtsprechung, die einschlägige Vorschriften nicht berücksichtigt hat, willkürlich. 
An dieser willkürlichen Rechtsprechung haben die o.a. Richter anteilig mitgewirkt. Im Beschluss I B 65/19 beharren drei der genannten Richter auf dieser willkürlichen Rechtsprechung.

6.1 Sachverhalt 
6.1.1 Ausgangssituation
Die KiStG sind bekanntlich
 insoweit unbestimmt, als dass sie beim kirchenangehörigen Ehegatten einer glaubensverschiedenen Ehe mit einem eigenen Einkommen sowohl die KiESt als auch das besondere Kirchgeld ermöglichen. Diese Unbestimmtheit wird allein durch die sog. Vergleichsberechnung aufgelöst: Der höhere Betrag wird festgesetzt. 
Im Verfahren I B 65/19 wurde dem BFH eine Zwickmühle aufgezeigt: 

· Entweder gilt die Vergleichsberechnung, dann ist die einschlägige Rechtsprechung des BFH wegen Übersehens bzw. der Nicht-Berücksichtigung von Vorschriften willkürlich, 

· oder sie gilt nicht, dann ist das Vorgehen der Finanzverwaltungen willkürlich und der BFH hat dies gutgeheißen. 

6.1.2 Eingeräumt: Vergleichsberechnung einschlägig

Der I. Senat hat in seinem Beschluss I B 65/19 mit seinen Feststellungen „aufgrund“ (Rn 10),  „in Folge“ (Rn 5), „unter Anwendung“ (Rn 14), „in Folge der Anwendung“ (Leitsatz) der Vergleichsberechnung eingeräumt und festgestellt, dass die Vorschriften zur Vergleichsberechnung für die Heranziehung zum besonderen Kirchgeld in der Sachverhaltskonstellation eines Eigenverdienstes des kirchenangehörigen Ehegatten einschlägig sind.

6.1.3 Eingeräumt: Vergleichsberechnung nicht berücksichtig

Der Senat musste in diesem Beschluss I B 65/19 angesichts der Fakten weiter einräumen, dass er die Vergleichsberechnung in der „verfassungsrechtlichen Würdigung“ in der „Vielzahl seiner Entscheidungen“ nicht berücksichtigt hat, was der Senat mit opulenten, aber sehr präzisen Formulierungen zu verschleiern versucht.

Dieser Sachverhalt ist für den Fachmann aus dem Beschluss Rn 10 Satz 1 zu seiner „verfassungsrechtlichen Würdigung“ unmittelbar ersichtlich, wenn man den Beschluss und nicht nur seinen Leitsatz genau liest: 

· Lt. BFH I B 65/19 Rn 10 Satz 1 bezieht sich diese „verfassungsrechtliche Würdigung“ auf die „landesgesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen für die Erhebung eines besonderen Kirchgeldes“. 
· Der BFH sagt damit, dass er in seiner „verfassungsrechtliche Würdigung“ aus dem KiStG NRW
 

· nur § 4 Abs. 1 Nr. 5 KiStG NRW zum besonderen Kirchgeld berücksichtigt hat
,

· nicht aber § 4 Abs. 1 Nr. 1a KiStG i.V.m. § 7 Abs. 2 KiStG NRW NRW zur KiESt. 

· Der BFH sagt damit weiter, dass er untergesetzliches Recht wie die Vergleichsberechnung nach dem Erlass des FinMin NRW nicht aus seiner „verfassungsrechtlichen Würdigung“ ausgeschlossen hat und damit auch nicht berücksichtigt hat.

Daran ändern Satz 2 und 3 dieser Rn 10 nichts, denn sie sagen nichts darüber aus, ob der BFH bei der Billigung jener Kirchgeldfälle die Vergleichsberechnung auch wirklich berücksichtigt hat oder nicht. 
6.1.4 Eingeständnis entspricht den Tatsachen
In keiner der BFH-Entscheidungen von I R 44/05 bis I B 28/18 wird die Vergleichsberechnung auch nur erwähnt. Der Senat hat sie vielmehr durch die o.a. Gleichsetzung von Allein- und Beidverdienerehe systematisch aus seiner Betrachtung ausgeschlossen, weil er damit entgegen dem Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung auch gleich die Vorschriften zur KiESt umgangen hat. 
Die „verfassungsrechtliche Würdigung“ in BFH I R 44/05 etc. besteht i.W. aus dem Verweis „Wegen der diesbzgl. Einzelheiten ...“ auf BFH I R 76/04 (s.o.). 

Dieser Fehlnachweis auf ein Urteil zur Alleinverdienerehe beweist die Nicht-Berücksichtigung der Vergleichsberechnung direkt. Denn beim einkommenslosen Kirchenmitglied fällt keine KiESt an und daher erfolgt lt. Erlass des FinMin NRW keine Vergleichsberechnung.

Der BFH hat also in seinem Beschluss I B 65/19 Rn 10 verklausuliert zugegeben, dass er in seiner gesamten
 Rechtsprechung zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst einschlägige Normen nicht berücksichtigt hat, wie es den Tatsachen entspricht. 

6.1.5 Schlussfolgerung: Willkür

Der Senat hat eingeräumt, dass die Vergleichsberechnung bei Eigenverdienst einschlägig ist und dass er sie nicht berücksichtigt hat. 
Konsequenz: Die betreffenden Entscheidungen des BFH sind wegen Nicht-Berück​sichtigung von einschlägigen Normen nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG willkürlich
 und dürfen wegen Art. 20 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 3 GG nicht weiter herangezogen werden.

6.1.6 Nicht-Berücksichtigung weiterer Vorschriften eingeräumt

In seinen o.a. Entscheidungen hat der Senat weitere einschlägige Normen nicht berücksichtigt:

· Die Vorschriften des jeweiligen KiStG zur KiESt, obwohl die KiStG eine separate Vorschrift zur Berechnung der KiESt bei glaubensverschiedener Ehe enthalten. Damit hat der Senat eine nicht-vorhandene Bestimmtheit des KiStG vorgetäuscht. 
· Die Vorschriften zur Anwendung der Abgabenordnung bei der Kirchensteuer, wie bereits eingangs zur Missachtung des Grundsatzes der Tatbestandsmäßigkeit darlegt.

Dies alles hat der Senat im Beschluss I B 65/19 mit seiner sehr genauen Formulierung in Rn 10 eingeräumt, lt. derer er seine verfassungsrechtliche Würdigung sich ja nur auf die „später eingeführten und vollzogenen landegesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen für die Erhebung des besonderen Kirchgeldes“ bezogen hat. 

6.2 Besorgnis des Befangenheit
Der Beschluss I B 65/19 besteht in der Frage der Vergleichsberechnung aus Falschdarstellungen und Täuschungsmanövern. Vorsatz ist anzunehmen. 
a)  Der Senat ist in seinem Beschluss  I B 65/19 erstmals in seiner Rechtsprechung zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst auf die sog. Vergleichsberechnung eingegangen. Ansonsten hätte er – so die Zwickmühle der Klägerin – dass er ein willkürliches Vorgehen der Finanzbehörden (= Anwendung der Vergleichsberechnung ohne deren Rechtsgültigkeit) gebilligt.
b)  Der Senat will in dem Beschluss I B 65/19 Rn 5 u. 10 mit Hinweis auf seine „verfassungsrechtlichen Würdigung“ den Eindruck erwecken, er habe die Vergleichsberechnung in seiner bisherigen Rechtsprechung berücksichtigt. 

Bei näherem Hinsehen steht dies nicht in der Formulierung in Rn 10, denn sonst läge hier definitiv eine nachweisbare Falschdarstellung zur bisherigen Rechtsprechung des Senats vor. Diese befasst sich nirgendwo mit der Vergleichsberechnung, Möge der Senat eine entsprechende Entscheidung im Volltext mit konkreten Texthinweisen zur Vergleichsberechnung vorlegen. 
Auch die „Nachweise“ aus BVerfG  2 BvL 7/84 und 2 BvR 591/06 sind erfunden und treffen nicht zu, s.u. 

c)  Auch die „Vielzahl der Entscheidungen“ stimmt nicht: De facto liegt nur eine einzige derartige Entscheidung vor, weil die Urteile  I R 44/05, I R 64/05 und I R 62/05 i.W. wortgleich sind und die nachfolgenden Beschlüsse nur darauf verweisen. 

d)  Die Klägerin im Verfahren I B 65/19 hat in ihrer NZB Abschnitt 5.2 beim Zulassungsgrund der „nicht erwogenen Argumente“ vorgetragen, dass die Vergleichsberechnung aus mehreren Gründen unzulässig, willkürlich und verfassungswidrig sei. Der Senat hat es vermieden, auf diese Punkte einzugehen, sie sind nach wie vor nicht erwogen. 

e)  Tatsächlich hat der Senat mit seiner schlauen Formulierung in I B 65/19 Rn 10 bestätigt und eingeräumt, dass die Vergleichsberechnung hier einschlägig ist und dass er sie nicht berücksichtigt hat. Damit hat der Senat zugegeben, dass seine Rechtsprechung zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst willkürlich ist. Dennoch bezieht sich der Senat im gleichen Beschluss auf derartige Entscheidungen (I R 64/05, I B 98/09).
f)  Der Senat hat in I B 65/19 Rn 10 die Nicht-Berücksichtigung der Vergleichsberechnung und damit Willkür eingeräumt. 

Der Fehler ist unmittelbar feststellbar, wenn man auch nur die beiden im Beschluss I B 65/19 Rn 10 angeführten BFH-Entscheidungen I R 64/05 und I B 98/09 von je einer halben Seite durchliest: Die Vergleichsberechnung kommt weder explizit noch implizit vor. 

g)  Angesichts dieser elaborierten Täuschungsmanöver ist Vorsatz anzunehmen. 

Es besteht die Besorgnis der Befangenheit gegenüber den beteiligten Richtern, zumal die Penetranz derartigen Vorgehens des Senats eine Wiederholung erwarten lässt. Sachfremde Erwägungen und/oder externe Einflussnahme sind anzunehmen.

7 Das „richtige Verständnis“

Der Senat begründet seinen Beschluss I B 65/19 Rn 6, 14 mit dem „richtigen Verständnis“ der Entscheidungen des BVerfG, ähnlich wie in I B 28/18.
Das Verständnis des Senats von diesen Entscheidungen des BVerfG ist unklar, verworren und unbegründet. 
Klar ist nur, dass es darauf abzielt, die unliebsame Klausel „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ zum Vorteil der Kirchen unschädlich zu machen – mit welchen Mitteln auch immer.
7.1 Sachverhalt

7.1.1 Urteil des BVerfG  1 BvR 606/60
a)  Der Senat hat sich in seinen Beschlüssen I B 28/18 sowie I B 65/19 angeblich auf das Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60 bezogen. Tatsächlich hat er aber darin nur das Obiter dictum in dessen Ziffer C II 2 angesprochen, und auch dies nur im Hinblick auf die Klausel „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“. 
b)  Der Senat behauptet in I B 65/19 Rn 8, das BVerfG habe in seinem Urteil 1 BvR 606/60 „keine bindenden verfassungsrechtlichen Maßstäbe für die Erhebung eines besonderen Kirchgeldes entwickelt“, weil es dieses damals noch nicht gegeben habe. 

Das trifft nicht zu. Das BVerfG wollte in 1 BvR 606/60 Klarheit über den Einzelfall hinauschaffen (ebd., Ziff. B). Das Urteil 1 BvR 606/60 beinhaltet lt. BVerfG die verfassungsrechtlichen Grundsätze „für das besondere Kirchgeld als einer Erscheinungsform der Kirchensteuer“:
Das BVerfG hat nämlich in seinem Beschluss 2 BvR 591/06 festgestellt, dass die für die Entscheidung der Streitfrage „Heranziehung zur Kirchensteuer bzw. zum besonderen Kirchgeld als einer Erscheinungsform der Kirchensteuer“ (Rn 3) „im Wesentlichen maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen“ (Rn 5) „insb.“ im Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60 geklärt sind, also in der Gesamtheit dieses Urteils und nicht nur in dessen Obiter dictum. 
c)  Danach gelten die tragenden Gründe des Urteils auch für das „besondere Kirchgeld als einer Erscheinungsform der Kirchensteuer“. Das BVerfG hat dementsprechend sein Obiter dictum mit zweien dieser tragenden Gründe begründet („nur kirchenangehörigen Ehegatten besteuern“, vgl. Ziff. C I 1, „Besteuerungsmerkmale in der Person“, vgl. Ziff. C I 2).
aa)  Das Urteil 1 BvR 606/60 besagt, dass die Kirche, wenn sie das Einkommen besteuert, allein das Einkommen des kirchenangehörigen Ehegatten besteuern „muß“, sofern dieser ein eigens Einkommen. Damit scheidet in diesem Fall die Besteuerung des Lebensführungsaufwandes sowie des gemeinsamen Einkommens der Ehegatten aus. Das bedeutet de facto KiESt
.
bb)  Das Urteil 1 BvR 606/60 besagt zur Bemessung der Kirchensteuer, dass wegen der Individualbesteuerung die Grundsätze des Splitting für die kirchliche Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe nicht angewandt werden dürfen.

c)  Diese Thematik ignoriert und negiert der Senat permanent auch bei entsprechendem Klägervortrag, wohl weil er sehr gut weiß, dass das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst wegen dieser Festlegungen verfassungswidrig ist. Er beruft sich da lieber auf seine eigene Rechtsprechung, deren Willkür er ja nun eingeräumt hat. 

7.1.2 Entscheidungen des BFH
a)  In seinen Entscheidungen zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst hat der Senat von I R 44/05 bis I B 103/17 es konsequent vermieden, die einschlägige Rechtsprechung des BVerfG auch nur zu erwähnen. Er hat sich seine eigene verfassungsrechtliche Begründung per Falschzitat entgegen § 96 FGO geschaffen (s.o.). Als ihm dies im Verfahren I B 28/18 vorgehalten wurde, hat er versucht, dass Obiter dictum von „einkommenslos“ in „bei jedem Einkommen“ umzubiegen, was in Verwirrnis endete: Man kann sich heraussuchen was einem passt.  
b)  Im Beschluss I B 28/18 Rn 8 sagt der Senat: „Allerdings kommt es für die Frage der Revisionszulassung nicht auf die Rechtsmeinung der Kläger, sondern allein auf die verfassungsrechtliche Beurteilung des Senats an.“  (Hervorhebung nur hier)
Damit verweigert der Senat rechtliches Gehör und stellt sich über Gesetz und Recht. 

c)  In der Sache ist die „verfassungsrechtliche Beurteilung“ des Senats in I B 28/18 verworren und widersprüchlich, was dem Senat deutlich vorgehalten wurde
. Im Beschluss I B 65/19 bezieht er sich dann nur noch scheinbar auf I B 28/18
.
d)  Im Beschluss I B 65/19 Rn 10 redet der Senat nun von seiner „verfassungsrechtlichen Würdigung“. Dies besteht aus:

· Missachtung der Grundsatzes der Tatbestandsmäßigkeit von Steuern (s.o.);
· Vortäuschung von Bestimmtheit durch Nicht-Berücksichtigung der Vorschriften zur KiESt in den KiStG; 
· Gleichsetzung von Gesetzes wegen ungleicher Sachverhalte entgegen der AO und entgegen Art. 3 Abs. 1 GG (s.o.);
· Nicht-Berücksichtigung der Eingriffsnorm (Vergleichsberechnung), aufgrund derer im konkreten Einzelfall KiESt oder aber das besondere Kirchgeld festgesetzt wird (s.o.);
· Verfassungsrechtliche Begründung der Entscheidungen I R 44/05 ff.  per Falschzitat und entgegen § 96 FGO (s.o.)

Und das waren nur die Rechtsfehler zur Frage der Heranziehung. 

Zur Bemessung übergeht der Senat konsequent die Vorgabe des BVerfG, dass wegen der Individualbesteuerung die Grundsätze des Splittings für die kirchliche Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe nicht angewandt werden dürfen, ebenso entsprechende Festlegungen des BVerwG
.
7.1.3 Beschluss des BVerfG  2 BvR 591/06

Der Senat beruft sich mehrfach
 auf den Beschluss des BVerfG 2 BvR 591/06. Darin sei die Rechtsprechung der Fachgerichte, also v.a. des BFH, bestätigt worden. 

a)  Dieser Hinweis ist wertlos, weil der Senat ja nun selbst eingeräumt hat, dass er in seiner Rechtsprechung die Vergleichsberechnung nicht berücksichtigt hat, so dass diese Rechtsprechung als willkürlich gelten muss. Die Entscheidungen der unteren Gerichte beruhen i.w. auf dieser Rechtsprechung des BFH. 
b)  Im Übrigen weist dieser Beschluss des BVerfG i.W. die gleichen Rechtsfehler auf wie die Entscheidungen des BFH I R 44/05 ff: Tatbestandsmäßigkeit missachtet, Bestimmtheit vorgetäuscht, die tragenden Gründe seiner eigenen Rechtsprechung missachtet, KiESt und Vergleichsberechnung übersehen, Fehlnachweis zur Bemessung usw. Das ist keine geordnete verfassungsrechtliche Beurteilung. 

Zudem beruht die Kernaussage zur Besteuerung des Lebensführungsaufwands nicht auf einer Rechtsansicht, sondern einer wahrheitswidrigen Tatsachenbehauptung zur Rechtsprechung des BVerfG von 1965. 

c)  Dieses Falschzitat
 des Obiter dictum aus 1 BvR 606/60 im Beschluss  2 BvR 591/06 beinhaltet eine krasse Missdeutung der hier verfassungsrechtlich maßgeblichen Norm und somit Willkür.

Dies ergibt sich nach den gängigen Auslegungsmethoden: Diese Weglassung überschreitet die Wortlautgrenze und widerspricht den tragenden Gründen des Urteils des BVerfG  1 BvR 606/60, also ihrem Kontext. Diese Umdeutung widerspricht auch einer teleologischen (Individualbesteuerung!) und systematischen (tragende Gründe!) Auslegung. 
Der Senat redet hierzu lieber wolkig von „Deutung“ oder „Verständnis“. Es darf bezweifelt werden, dass dies professionell ist. 

d)  Zu diesen Punkten hatte die Klägerin im Verfahren I B 65/19 vorgetragen
. 

Anstatt sich mit dem Sachvortrag dieses Klägervorbringens zu befassen, äußert sich der BFH in I B 65/19 nur wenig sachdienlich zu den Fähigkeiten der Klägerin:

„Der Senat geht nicht davon aus, dass die Klägerin die Entscheidungen des BVerfG besser zu deuten vermag als das BVerfG selbst.“ (Rn 14)  (Hervorhebung nur hier)

Die Klägerin hatte aber nicht eine wolkige „Deutung“ vorgetragen wie sie der BFH entgegen allen Auslegungsregeln immer wieder versucht. 

Die Klägerin hatte anhand eines konkreten Textvergleiches nachgewiesen, dass der Bericht des BVerfG von 2010 („hat hervorgehoben“) über seine Rechtsprechung von 1965 mit dem originalen Text dieser Rechtsprechung von 1965 entscheidungserheblich nicht übereinstimmt, wie dies auch schon gerichtlich festgestellt worden ist - nicht mehr und nicht weniger. Da diese Feststellungen dem Wahrheitsbeweis zugänglich ist, geht es hier nicht um eine Rechtsansicht, sondern um eine Tatsachenbehauptung
. 

Vom Wahrheitsbeweis hält der Senat aber offensichtlich wenig. 

e)  Man muss die o.a. Reaktion des Senates wohl als Eingeständnis werten, dass die Darlegung und Auffassung der Klägerin korrekt sind, er dem aber nichts Substantiiertes entgegenhalten kann. 

7.1.4 Willkür als Grundlage der Rechtsprechung
Der Senat hält lt. I B 65/19 Rn 9 nicht an seiner Auffassung aus I B 109/12 fest, in der er das einzige Mal das Obiter dictum aus BVerfG 1 BvR 606/60 korrekt herangezogen hat („nur für diese Fallkonstellation“ „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“).
Der Senat widerruft aber nicht seine untaugliche „verfassungsrechtliche Beurteilung“ aus I B 28/18. 

Der Senat beruft sich aber wiederum
 auf seine Rechtsprechung in I R 44/05 ff., deren Willkür wegen Nicht-Berücksichtigung der Vergleichsberechnung er in I B 65/19 eingeräumt hat (s.o.). 

7.1.5 Das „niedrige“ Einkommen

Die erratische und unsubstantiierte Vorgehensweise des Senats wird an folgendem Beispiel besonders gut deutlich:

a)  Im Beschluss I B 28/18 hatte der Senat in mehreren Varianten von einem „geringen“ Einkommen gesprochen, das das besondere Kirchgeld rechtfertige, was widerlegt wurde.
Im Beschluss I B 65/19 taucht nun eine weitere Variante dieses „Verständnisses“ des BFH vom Urteil des BVerfG  1 BvR 606/60 auf, nämlich das „niedrige“ Einkommen (Rn 11). 

b)  Der BFH hat nicht definiert, was ein „niedriges“ Einkommen oder wie hoch eine „geringfügige“ KiESt ist. 

Es liegt nahe, nach § 156 AO hier bei der KiESt den Betrag von 25 € anzusetzen. Dies entspricht einer ESt von ca. 310 € bzw. einem Eigenverdienst von knapp 12.000 € (Grundtabelle). Diese Größenordnung passt dazu, dass zwischen 450 und 1300 € p.m. nur reduzierte Sozialbeiträge bezahlt werden müssen, ebenso zur Armutsschwelle: „Bei einem Medianeinkommen von 22.713 Euro im Jahr 2018 lag der Schwellenwert für die Armutsgefährdung demnach bei 13.628 Euro.“ (DeStatis, Datenreport 2021, Kap. 6, S. 224).

Demnach darf lt. dem Senat das besondere Kirchgeld nur noch bis zu einem Eigenverdienst von ca. 12.000 € p.a. festgesetzt werden. 

c)  Der Senat bezieht sich in I B 65/19 aber dennoch auf seine Entscheidungen I B 64/05 und I B 98/09 sowie den Beschluss des BVerfG  2 BvR 591/06, die das besondere Kirchgeld bei jedem Eigenverdienst für rechtmäßig erklären. 

Gilt denn nun die genannte neue Einkommensgrenze „niedrig“, oder gilt sie nicht? Was bedeutet sie konkret numerisch nach dem Grundsatz der Bestimmtheit? Darf man sich die Besteuerungsmethode heraussuchen? Oder wozu erzählt der Senat einem das?

d)  Der BFH hat mit dieser unsubstantiierten Darlegung neuen Klärungsbedarf geschaffen, nicht nur in Bezug auf Bestimmtheit. Zudem hat er gleich seinen Leitsatz zum Beschluss I B 65/19 widerlegt (s.u.).
7.1.6 Bedarfsgerechte Rechtsprechung
Beim I. Senat des BFH variiert, was denn nun die verfassungsrechtliche Grundlage für die kirchliche Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe sein soll: 

· Wenn es um das besondere Kirchgeld beim einkommenslosen Kirchenmitglied geht, beruft sich der I. Senat des BFH verfassungsrechtlich auf das Urteil des BVerfG  1 BvR 606/60 (in seinem Urteil  I R 76/04). 

· Wenn es um das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst des Kirchenmitglieds geht (Entscheidungen I R 44/05 ff.), beruft sich der I. Senat des BFH verfassungsrechtlich per Falschzitat auf sein Urteil  I R 76/04, das dazu aber gar nichts sagt und wegen § 96 FGO nichts sagen darf.  

· Wenn es um ein sog. negatives Kirchgeld geht, das die KiESt mindern könnte, beruft sich der I Senat wieder „eindeutig“ auf BVerfG 1 BvR 606/60 (in I B 109/12), und korrigiert dabei gleich noch den Beschluss des BVerfG 2 BvR 591/06.

· In seinem Beschluss I B 28/18 zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst des Kirchenmitglieds beruft sich der I. Senat des BFH sowohl auf BVerfG 1 BvR 606/60 als auch auf  I R 44/05 ff., obwohl diese Entscheidungen sich widersprechen. Das sei aber kein Widerspruch. Ähnlich in I B 65/19. 

7.2 Besorgnis der Befangenheit

a)  Mit seinen Formulierungen „es kommt allein auf die verfassungsrechtliche Beurteilung des Senats an“  und vom „richtigen Verständnis“ macht der Senat deutlich, dass er mehr als voreingenommen ist und nicht bereit ist, Argumente entgegen zu nehmen. 

Dies zeigt sich auch in Details: Der Senat musste hinnehmen, dass die Klägerin in I B 65/19 seine „verfassungsrechtliche Beurteilung“ in I B 28/18 derart zerschossen hat, dass er sie in I B 65/19 nur ganz verschämt per Falschdarstellung („ausführlich“
) herangezogen hat. Dennoch hat er in I B 65/19 seine rechtswidrige Überlegung
 wiederholt, dass bei einem geringen bzw. niedrigen Eigenverdienst (was immer das genau sei) das besondere Kirchgeld rechtmäßig sei. 
b)  Die vorstehend skizzierten Sachverhalte zeigen, dass der Senat nicht bereit ist, Klägervorbringen, die nicht seiner vorgefassten Meinung entsprechen, auch nur annähernd zur Kenntnis zu nehmen, sofern sie der beklagten Kirche schaden könnten. 

Der Senat reagiert auch entgegen § 115 Abs. 2 FGO nicht auf Vorbringen zu bisher nicht erwogenen Rechtsfragen, wie man im Abgleich von Nichtzulassungsbeschwerde und Beschluss zumindest für die Verfahren I B 28/18 und I B 65/19 leicht feststellt (s.o.).
c)  Der Senat ist andererseits aber nicht in der Lage, seinerseits ein auch nur annähernd geordnetes „Verständnis“ des hier maßgeblichen Urteils des BVerfG 1 BvR 606/60 vorzulegen.

Selbst nach der massiven Kritik an dem verworrenen Beschluss I B 28/18 hat es der Senat im Beschluss I B 65/19 wieder geschafft, sich widersprüchlich zu positionieren (s.o. zum „niedrigen“ Einkommen“). 

d)  Der Senat bezeichnet Behauptungen zum Obiter dictum aus BVerfG 1 BvR 606/60, als „höchstrichterliche Klärung“ oder „verfassungsrechtliche Würdigung“. Diese sind nur spekulativ begründet, z.T. widerrechtlich und widersprechen sich untereinander sowie einschlägigen Rechtsprechung des Senats. Das ist keine Begründung, sondern verworren. Damit liegt Willkür vor. 
Der Fehler ist unmittelbar erkennbar, man muss nur die Beschlüsse I B 28/18 und I B 65/19 einigermaßen konzentriert durchlesen. 

Sachfremde Erwägungen sind anzunehmen, da alle Rechtsfehler zugunsten der Kirche erfolgen.
e)  Diese Voreingenommenheit scheint verfestigt zu sein, wie man an den Wiederholungen sieht. Es ist weitere Wiederholungsgefahr gegeben.

8 Täuschung über die Rechtslage

Der Senat täuscht insb. im Leitsatz seines Beschlusses I B 65/19 über die bestehende Rechtslage.

Es ist gerade  NICHT  geklärt, dass das besondere Kirchgeld bei Anwendung der Vergleichsberechnung verfassungsgemäß ist. Die Vergleichsberechnung wurde nirgendwo erwähnt, geschweige denn, dass ihre Verfassungsmäßigkeit beurteilt worden wäre. 

Der Senat hat entsprechende gegenläufige Klägervorbringen entgegen § 115 Abs. 2 Nr. 2 FGO übergangen. 

8.1 Sachverhalt

8.1.1 Falschdarstellung zu 2 BvR 591/06

Der Senat täuscht über die Rechtsprechung des BVerfG in 2 BvR 591/06.

a)  In der Rn 14 seines Beschlusses I B 65/19 versucht der Senat den Eindruck zu erwecken, das BVerfG habe in 2 BvR 591/06 positiv über die Vergleichsberechnung entschieden, denn eine der dortigen Verfassungsbeschwerden
 habe das besondere Kirchgeld „unter Anwendung der Vergleichsberechnung“ betroffen. Das trifft nicht zu. 
b)  Das Urteil FG Nürnberg beruht auf den gleichen Rechtsfehlern wie die o.a. Rechtsprechung des Senates, insb. auf der Nicht-Berücksichtigung einschlägiger Vorschriften. 

Das FG bezieht sich in Rn 21 ff  seines Urteils nur auf die dortigen Vorschriften zum besonderen Kirchgeld, die Vorschriften zur gleichermaßen möglichen KiESt werden nicht erwähnt, ebenso wenig die zur Vergleichsberechnung. Und das, ob das Urteil in seiner Rn 24 berichtet, dass das streitige besondere Kirchgeld aufgrund einer Vergleichsberechnung festgesetzt worden war, weil es höher war als die KiESt von 239,44 €. 

Aus dem Beschluss des BFH I B 98/09 zu genau diesem Urteil ergibt sich nichts anderes; auch darin wurde die Vergleichsberechnung nicht berücksichtigt.

c)  Soweit aus dem Urteil des FG Nürnberg erkennbar, war die Klage mit der Verletzung von Grundrechten wegen der Heranziehung des Einkommens des konfessionslosen Ehegatten und nicht mit der Rechtswidrigkeit der Vergleichsberechnung begründet (Rn 7, 8). Daher ist nicht anzunehmen, dass die Verfassungsbeschwerde zur Vergleichsberechnung vorgetragen hat.

d)  Der Beschluss des BVerfG 2 BvR 591/06 bezeichnet die landesrechtlichen Bestimmungen nur sehr ungenau. Die hier einschlägigen Vorschriften zur KiESt sowie zu Vergleichsberechnung wurden nicht erwähnt und auch nicht berücksichtigt. Die Entscheidung von BVerfG 2 BvR 591/06 beruht letztlich allein auf der erwähnten wahrheitswidrigen Tatsachenbehauptung. 

Die Entscheidung des BVerfG 2 BvR 591/06 hat nichts mit der Vergleichsberechnung zu tun. Möge der Senat konkrete anderslautende Textstellen vorlegen. 
8.1.2 Falschdarstellung zu BVerfG  2 BvL 7/84

Der Senat täuscht über die Rechtsprechung des BVerfG in 2 BvL 7/84.
a)  Der Senat behauptet in Rn 14 seines Beschlusses I B 65/19, das BVerfG habe sich bereits vorher mit dem besonderen Kirchgeld bei „Doppelverdienern“ befasst und es auch dort als verfassungsgemäß bestätigt. Nichts davon stimmt. 
b)  Das angeführte Urteil des BVerfG  2 BvL 7/84 betraf auf Vorlage des BFH nur die Frage, ob der staatliche Gesetzgeber berechtigt sei, die Kirchen zu ermächtigen, mit kirchlichen Vorschriften die notwendige Bestimmtheit der Steuervorschriften herzustellen. Zur Rechtmäßigkeit des besonderen Kirchgeldes hat das BVerfG in 2 BvL 7/84 nichts entschieden und nichts gesagt. Es hat in Rn 32 nur festgestellt, dass die Anrechnungsvorschrift des dortigen KiStG einer weiteren Ermächtigung der Kirchen nicht entgegensteht. 

Diesem Verfahren lag ein Fall von Alleinverdienerehe zugrunde (BFH II R 170/81), so dass schon deswegen (§§ 3, 38 AO!!, s.o.) nicht behauptet werden kann, das BVerfG das besondere Kirchgeld hier a) generell und b) auch für Beidverdienerehe bestätigt habe. 

c)  Der Senat hat sich eine kirchliche Falschdarstellung zu eigen gemacht. Die o.a. Behauptung geht zurück auf einen Beitrag von J. Listl in einer Festschrift für seinen Doktorvater Paul Mikat von 1989. Joseph Listl SJ war Leiter des Instituts für Staatskirchenrecht der Diözesen Deutschlands.
8.1.3 Der Leitsatz

Der Senat täuscht mit seinem Leitsatz über den Inhalt des Beschlusses I B 65/19 sowie über die Rechtslage.

a)  Der BFH hat seinem Beschluss I B 65/19 einen pauschalen Leitsatz vorangestellt, der zwar rechtlich ohne jede Bedeutung
 ist, aber die Öffentlichkeit über den Stand der Rechtsprechung „informieren“ soll:

„Es ist höchstrichterlich geklärt, dass die Erhebung des besonderen Kirchgelds nicht gegen die Verfassung verstößt. 

Dies gilt insbesondere auch für die Sachverhaltskonstellationen, in der eine kirchenangehöriger Ehegatte mit eigenen Einkünften in Folge der Anwendung der sog. Vergleichsberechnung zum besonderen Kirchgeld und nicht zu Kircheneinkommensteuer herangezogen wird.“ (Absatz und Hervorhebung nur hier) 

Damit stiftet er die unteren Gerichte zu einer Rechtsprechung entgegen der tatsächlichen Rechtslage an, wie man das bereits an ersten Urteilen sieht, die einfach die Rn 10 aus I B 65/19 als Begründung kopieren – trotz gegenteiligem Klägervorbringen. 
b) Schon der erste Satz des Leitsatzes ist in dieser Absolutheit falsch, denn eine solche Klärung gibt es nur für den Fall der Alleinverdienerehe, alles andere beruht auf Falschzitaten usw. usf., insb. in BFH  I R 44/05 ff. (s.o.) und BVerfG  2 BvR 591/06 (s.o.).  

aa)  Der BFH hat in I B 65/19 eingeräumt, dass die Vergleichsberechnung bei einem Eigenverdienst einschlägig ist (s.o.). Er hat weiter eingeräumt, dass er in seiner Rechtsprechung die Vergleichsberechnung nicht berücksichtigt hat (s.o.). Damit ist seine einschlägige Rechtsprechung in den Entscheidungen I R 44/05 ff. wegen des Übersehens von Vorschriften willkürlich. Damit hat der Senat Satz 2 seines o.a. Leitsatzes selber widerlegt. Dieser ist grob wahrheitswidrig – vulgo grob gelogen. 
bb)  Gleiches gilt für den Beschluss des BVerfG  2 BvR 591/06. Entsprechenden Klägervorbringen im Verfahren I B 65/19 konnte der BFH nur eine wenig sachdienliche Bemerkung entgegen halten (s.o.). 

c)  Es gibt keine einzige höchstrichterliche Entscheidung, in der die Verfassungsmäßigkeit der Erhebung des besonderen Kirchgeldes per Vergleichsberechnung behandelt oder gar geklärt worden wäre. Die Vergleichsberechnung wurde in allen einschlägigen Entscheidungen (BFH I B 18/01, I R 44/05 bis I B 65/19; BVerfG 2 BvR 591/06) höchstrichterlich konsequent übersehen bis übergangen. Dies beweisen die Entscheidungstexte.

d)  Es gibt keine einzige Entscheidung, in der die Verfassungsmäßigkeit der Vergleichsberechnung geprüft oder gar festgestellt worden wäre. Es wurde im Gegenteil konsequent die Existenz der parallelen Option zur KiESt ausgeblendet („übersehen“), um das „Kann“ der Kirchgeld-Bestimmungen in ein „Muss“ zu verwandeln. Möge der Senat anderes vorlegen.
8.1.4 Leitsatz selber widerlegt

In I B 65/19 Rn 11 wird das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst nur noch für den Fall eines „niedrigen“  Einkommens mit einer „geringfügigen“ KiESt begründet, nicht aber für jede Höhe des Eigenverdienstes. 


Damit gibt es vom BFH nur eine „höchstrichterliche“ Klärung zum besonderen Kirchgeld bis zu einer bestimmten Einkommenshöhe, nicht aber umfassend, weil alle anderen einschlägigen Entscheidungen wegen Übersehens von Vorschriften willkürlich sind, und auch nicht unter Einbeziehung der Vergleichsberechnung.

Der BFH hat damit seinen eigenen Leitsatz widerlegt.
8.1.5 Vorsatz

Die Falschdarstellung im Leitsatz ist kein Versehen, sondern erfolgte bewusst 

a)  Der BFH beruft sich in ständiger Rechtsprechung zu Anhörungsrügen darauf, dass er alle Vorbringen der Kläger zur Kenntnis nimmt, auch wenn er sich dazu nicht äußert. Diese Kenntnis muss sich der Kläger nach dieser Rechtsprechung des BFH zurechnen lassen. Also muss sich auch der Senat diese seine Kenntnis der Klägervorbringen zurechnen lassen, denn er ist ja derjenige, der sich auf diese Kenntnis beruft. 

b)  Zumindest in den NZBs I B 103/17, I B 28/18 sowie I B 65/19 wurde ausführlich dazu vorgetragen, dass der I. Senat des BFH in seinen Entscheidungen zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst die Vergleichsberechnung, ihren gesetzlichen Kontext sowie die zugehörigen untergesetzlichen Vorschriften übersehen hat. Der I. Senat muss sich die Kenntnis dieser Vorbringen zurechnen lassen. 

c)  Der I. Senat hat die dort vorgetragenen Sachverhalte (Vorschriften übersehen etc.) nirgendwo bestritten oder gar widerlegt. Im Beschluss  I B 65/19 hat er das Übersehen der Vorschriften zur Vergleichsberechnung wie dargelegt sogar bestätigt. Auch der Leitsatz zu I B 28/18 ist wahrheitswidrig.
8.1.6 Willkür als Prinzip

Die o.a. Behauptungen des BFH in I B 65/19 zu einer angeblichen höchstrichterlichen verfassungsrechtlichen Klärung zur Vergleichsberechnung sind daher als Erregung eines Irrtums durch Vorspiegelung falscher bzw. durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen zum materiellen Vorteil der Kirche über die Tatsache zu werten, dass der BFH in seiner Rechtsprechung zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst die Vergleichsberechnung durchweg nicht berücksichtigt hat und sie nirgendwo in seine Entscheidungsbegründungen einbezogen hat, sondern sie vielmehr aktiv aus seinen Entscheidungsbegründungen ausgeschlossen hat.
8.1.7 Das Gesamtbild ist bedrückend
Daraus also besteht die „höchstrichterliche Klärung“ aus dem Leitsatz zum Beschluss I B 65/19 sowie die „eigenständige verfassungsrechtliche Würdigung“, die der BFH im Beschluss anführt: 


· Tatbestandsmäßigkeit missachtet,
· Bestimmtheit vorgetäuscht,
· einschlägige Vorschriften permanent nicht berücksichtigt und somit willkürlich,

· verfassungsrechtliche Beurteilung der Vergleichsberechnung vorgetäuscht,

· Falschzitat dazu,

· Einkommensgrenze erfunden,
· Klägervorbringen erfunden,
· Verstoß gegen § 96 FGO und §§3, 38 AO,

· Divergenz zur Bemessung der Steuer übergangen,

· Widersprüche,
und das Ganze im Leitsatz dann wissentlich als das Gegenteil davon verkauft.
Einen Studenten würde man vom Hof jagen.

8.2 Besorgnis der Befangenheit

Es versteht sich von selbst, liegt auf der Hand und bedarf keiner näheren Begründung, dass ein derartiges Vorgehen eines Bundesgerichtes das Vertrauen in die Rechtsprechung beschädigt. Beim BFH fehlt jeder Ansatz von Qualitätssicherung und Selbstkorrektur. 
Die Fehlerhaftigkeit dieser „Rechtsprechung“ ist ohne Weiteres erkennbar, wenn man auch nur ein wenig Ahnung vom Steuerrecht und von der Kirchensteuer hat – es sei denn, man ist voreingenommen.
� 	So auch der Senat in seinem Beschluss vom 09.06.2021 – I B 65/19, S. 3.


� 	D.h. ohne Launenhaftigkeit oder Willkür, vgl BAG NJW 91, 2726


� 	Ebenso: BVerfG  03.11.1992 - 1 BvR 1243/88, Ziff. B II 2 a); m.w.N. 	�S.a.: 1 BvR 2120/16 Rn 12, 1 BvR 992/08  Rn 13, 1 BvR 1925/13  Rn 13, 1 BvR 1243/88 Rn 16, 1 BvR 1925/13 Rn 13, 


� 	Der BFH verwendet in seiner diesbzgl. Rechtsprechung den Begriff „Vorschriften übersehen“, z.B. in VI B 58/16, Rn 4; X B 184/12, Rn 27; IX B 72/19, Rn 8; X B 118/09, Rn 2; IX B 16/20, Rn 8. Demgegenüber verwendet das BVerfG den Begriff „Norm nicht berücksichtigt“. 	�Beide Terminologien bezeichnen aber Dasselbe, nämlich dass das Gericht eine für den Streitfall relevante Bestimmung nicht beachtet hat. Ich verwende hier z.T. auch die sprachlich einfachere Begrifflichkeit des BFH „Vorschrift übersehen“ und benenne die klarere Konsequenz aus Sicht des BVerfG  „willkürlich“. In der Sache geht es so oder so um das verfassungsrechtliche Willkürverbot. 


� 	s. z.B. BFH  v. 09.02.2017 - VI B 58/16, Ziff. 1 a) ; BFH v. 15.2.2012, IV B 126/10, Ziff. 1 a); BFH v. 11.3.2011, V B 45/10, Ziff. 1 a), BFH vom 18.08.2010 - X B 178/09, Ziff. 1a), BFH v. 06.02.2014 - II B 129/13, Ziff. 3 a), BFH  v. 28.07.2003 - V B 72/02, Ziff. II 2. -  Ebenso: Schwarz/Pahlke zu § 116 FGO, Rz. 39 zur Revisionszulassung wg. schwerwiegender unzutreffender Rechtsanwendung.


� 	Schwarz/Pahlke, FGO § 115 Zulassung der Revision / 4.2 Grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache (Abs. 2 Nr. 1), Rz. 9.


� 	Siehe z.B.: BFH v. 17.05.2017 - III B 92/16, BFH v. 12.06.2017 - III B 157/16 sowie X B 104/16, X B 216/13, X B 104/16, III B 27/01,  V B 115/15, VI B 37/16  V B 115/15, XI ZR 71/02, VI B 25/17, III B 92/16. Sowie: BFH, III B 66/16, 2 a; IV B 46/13, IV B 132/09; 


� 	z.B. Beschlüsse X B 104/16, V B 48/16, VIII B 107/16, III B 157/16, III B 140/12, X B 216/13, VI B 37/16, VI B 25/17, X B 95/15, I B 49/95, BFH, X B 43/03) Ebenso:  X B 30/02, Gräber/Ruban, Finanzgerichtsordnung, 5. Aufl. 2002, § 115 Rn. 28.


� 	z.B. Beschlüsse X B 104/16, V B 48/16, X B 104/16, III B 157/16, X B 216/13, VI B 37/16, VI B 8/08 


� 	BFH v. 8.6.2018, X B 112/17, Ziff. II 2 b m.w.N.. Ebenso: Ebenso: BFH  VIII B 162/12, XI B 120/13, IV B 134/01, III B 108/08, III B 4/05, IV B 133/95, XI B 133/98, X B 117/18.


� 	Gräber, FGO, 8. A., FGO § 115 Rn. 43-45, beck-online


� 	Siehe z.B. BFH  IX B 88/19, BFH v. 25.09.2017 -  VI B 25/17, BFH vom 06. 12 2012, III B 220/11 


� 	Ähnlich: BFH  28.1.2014, III B 20/13; BFH  v. 08.10.2014 - I B 96/13; BFH  v. 12.11.2012 - III B 186/11; BFH  v. 24.07.2006 - IX B 208/05; BFH, 13. 5. 2004 – IV B 230/02; BFH, 13. 10. 2003 – IV B 85/02; BFH  v. 28.07.2003 - V B 72/02.


� 	Sofern nicht anders vermerkt ist mit I B 28/18 immer auch der Beschluss I B 27/18 mitgemeint. Die NZB-Begründungen und die Beschlüsse sind nahezu wortgleich. I B 28/18 wurde zuerst veröffentlicht. 


� 	Roman Seer: Rechtsmittel und Rechtsschutz nach der FGO-Reform, in. STEUER UND WIRTSCHAFT (StuW) Nr. 3/2003  S. 204	�Schwarz/Pahlke § 115 FGO Zulassung der Revision / 4.6.2 Verfahren, Rz 65.	�Schwarz/Pahlke, FGO § 115 Zulassung der Revision / 4.1 Zulassungsgründe, Rz. 7	�Karen Kritzer: Praktische Probleme bei der Zulässigkeit und Begründetheit einer Nichtzulassungsbeschwerde, , S. 24. - ISBN-10: ‎ 383866275X.	�Schwarz/Pahlke, FGO § 115 Zulassung der Revision / 4.2 Grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache, Rz. 9


� 	BVerfG  v. 14.07.2016 – 2 BvR 661/16, insb. Rn 17.


� 	Ein der Divergenz fähiger Rechtssatz muss nicht notwendig ausdrücklich im FG-Urteil enthalten sein. Er kann vielmehr auch konkludent in scheinbar nur fallbezogenen Rechtsausführungen des FG ausgesprochen werden (BFH  X B 188/15, Ziff. 1 a). 	�Ebenso: I B 9/83 Ziff. 2; VIII B 210/06 m.w.N., X B 184/12, Ziff.  II.1.b, X B 244/12, Ziff. II.2.; I B 21/13, Rz 6


� 	BVerwG: Bundesverwaltungsgericht


� 	NZB: Nichtzulassungsbeschwerde


� 	KiESt: Kircheneinkommensteuer


� 	BVerfG, 28.10.2010 - 2 BvR 591/06, 2 BvR 1689/09, 2 BvR 2698/09, 2 BvR 2715/09, 2 BvR 148/10, 2 BvR 816/10


� 	in BFH I R 44/05 ff, BVerfG  2 BvR 591/06


� 	Vgl. 2 BvR 591/06, wie vorstehend dargelegt. 


� 	Dies schließt die tragenden Gründe mit ein (BVerfG  2 BvR 1208/97 -  Ziff. II)


� 	S.o. Abschnitt 2.7.2.


� 	Das KiStG NRW erlaubt wie andere KiStG den Kirchen sowohl die Erhebung von KiESt als auch des besonderen Kirchgeld. Damit liegt bei glaubensverschiedener Ehe mit Eigenverdienst des Kirchenmitglieds eine Unbestimmtheit des KiStG vor, weil hier beide Steuern möglich sind. 


� 	Ziff. II 1 des Urteils: 	�„Die in Art. 2 I GG verankerte Freiheit der Entfaltung der Persönlichkeit umfasst auch den  grundrechtlichen Anspruch, NUR aufgrund solcher Rechtsvorschriften zu Steuern herangezogen werden, die formell und materiell der Verfassung gemäß sind und deshalb zur verfassungsmäßigen Ordnung gehören (vgl. BVerfG, Urteil vom 14.12.1965, 1 BvR 413/60, 416/60, BStBl  I 1966,  187,  189).“  (Hervorhebungen nur hier)


� 	Dies ist wie erwähnt ein tragender Grund von BVerfG 1 BvR 606/60, somit ist der BFH nach § 31 BVerfGG daran gebunden.


� 	„Willkür liegt vielmehr erst vor, wenn eine offensichtlich einschlägige Norm nicht berücksichtigt oder der Inhalt einer Norm in krasser Weise missdeutet wird (...).“  	 �(BVerfG, 1 BvR 1243/88, Ziff. B II 2 a); Nachweise weggelassen


� 	s. z.B. BFH  v. 09.02.2017 - VI B 58/16, Ziff. 1 a) ; BFH v. 15.2.2012, IV B 126/10, Ziff. 1 a); BFH v. 11.3.2011, V B 45/10, Ziff. 1 a), BFH vom 18.08.2010 - X B 178/09, Ziff. 1a), BFH v. 06.02.2014 - II B 129/13, Ziff. 3 a), BFH  v. 28.07.2003 - V B 72/02, Ziff. II 2. -  Ebenso: Schwarz/Pahlke zu § 116 FGO, Rz. 39.


� 	KiStG: Kirchensteuergesetz


� 	Wenn bei Verweisen auf Aktenzeichen kein Datum angegeben ist, ist immer die betreffende abschließende Entscheidung (Urteil, Beschluss) im jeweiligen Verfahren gemeint. 


� 	dort nach § 8 Abs. 1 KiStG NRW. Die KiStG sind insoweit bundesweit gleich.


� 	dort nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 KiStG NRW. Die KiStG sind insoweit bundesweit gleich.


� 	dort nach § 4 Abs. 1 Nr. 1a  i.V.m. § 7 Abs. 2 KiStG NRW. Die Kirchensteuern „können“ nebeneinander erhoben werden (§ 4 Abs. 3 KiStG NRW). Die KiStG sind insoweit bundesweit gleich.


� 	Nach BVerfG  23.10.1986 - 2 BvL 7/84, Rn 29 gilt der Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit von Steuern auch für die Kirchensteuern.


� 	Siehe z.B. BFH v. 14.1.2010 - IV R 46/07; 17. 10. 2001 - I R 103/00; 25.9.2017 - VI B 25/17; 25.1.1995 -X R 76-77/92; 20.05.2016 - III B 62/15; 16.07.2015 - III R 33/14; 15.07.2004 - III R 37/02.


� 	Dagegen kann nicht eingewandt werden, dass Art. 3 Abs. 1 GG aus anderen Gründen nicht verletzt werde.


� 	BVerfG  19.12.2008 - 2 BvR 380/08, Ziff. B II 1; BVerfG  26.07.2010 - 2 BvR 2227/08 Ziff. 1 a;  BVerfG  07.02.2012 - 1 BvL 14/07, Ziff. II 1a; BVerfG  08.06.2016 - 1 BvR 3634/13, Ziff. B I 1a.


� 	Siehe dazu:  Schneider,  NJW  1996,  2285  mit  Hinweis  auf OLG Oldenburg FamRZ 1992, 191. Ebenso: Urteil des HessVGH vom 30.03.1987, 5 TE 1546/86.


� 	Das Gericht rechnet den Klägern seine Kenntnis der Klägervorbringen zu. Also muss es sich als Inhaber dieser Kenntnis diese von ihm selbst behauptete Kenntnis auch zurechnen lassen. Das Gericht kann nicht wahlweise Kenntnis in Anspruch nehmen und bei Bedarf wieder abstreiten.	�Nach Art. 103 Abs. 1 GG haben die Gerichte das Parteivorbringen zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen (BVerfGE 11, 218 (220); 96, 205 (216). BVerfG 2 BvR 857/14, Ziff. II 1a).  Dies gilt auch für Rechtsausführungen des Klägers (BVerfG v. 19.05.1992 - 1 BvR 986/91, Ziff. C III 1a). Dies ergibt sich auch aus der ständigen Rechtsprechung des BFH zu Anhörungsrügen, wonach das Gericht Klägervorbringen immer zur Kenntnis nimmt. Siehe z.B. BFH  XI S 11/20, Rn 6; IX S 21/17 Rn 2; V S 24/16, Rn 9.


� 	Nach § 96 FGO darf das Gericht nicht über das Klagebegehren hinausgehen. Wenn das Gericht über etwas anderes als die Klage entscheidet, bedeutet dies eine Beschwer des Klägers z.B. aus Gründen eines erhöhten Streitwertes, die zur Revision führt (so BFH VII R 98/85 Ziff. II). 	�Dazu auch: Schwarz/Pahlke § 96 Abs. 1 S. 2 FGO, Rz. 35. Vgl. auch BFH IX B 16/13.


� 	Der Senat hat die Vorschriften der KiStG zur KiESt konsequent übergangen. Sie existieren und gelten trotzdem. 


� 	Diese Rechtsprechung des BFH beruht auf den wortgleichen Urteilen I R 44/05, I R 64/05 und I R 62/05, alle zu Fällen in NRW. Der BFH hat hierbei die Vergleichsberechnung aus dem Erlass des FinMin NRW v. 08.08.2001 – S 2440 nicht erwähnt und nicht berücksichtigt, obwohl er sich zur Zusammenveranlagung auf diesen Erlass beruft. 	


� 	Die Einschränkung „nur“ beruht auf der Präzisierung des BFH in I B 65/19 Rn 10 auf die „später eingeführten und vollzogenen“ Ermächtigungsgrundlagen zum besonderen Kirchgeld. 


� 	Die späteren Beschlüsse I B 43/06 etc. berufen sich verfassungsrechtlich durchweg nur auf o.a. drei Urteile, direkt oder indirekt.


� 	Der Klarheit halber nochmals: 	�Verfassungsrechtliches Willkürverbot aus Art. 20 Abs. 3 GG; s. z.B. BVerfGE 69, 161 (169); 86, 148 (250). 	�„Willkür ist vielmehr in einem objektiven Sinne zu verstehen. Es muss sich um eine krasse Fehlentscheidung oder um einen besonders schweren Rechtsanwendungsfehler wie die Nichtberücksichtigung einer offensichtlich einschlägigen Norm oder die krasse Missdeutung des Inhalts einer Norm handeln.“  BVerfG 29.06.2015 - 2 BvR 2048/12, Ziff. IV 1, m.w.N.;  ebenso: BVerfG  03.11.1992 - 1 BvR 1243/88, Ziff. B II 2 a); m.w.N.  - 


� 	BVerfG  1 BvR 606/60, Ziff. C I 2. 	�Die Einwände des Senates in I B 65/19 Rn. 9 greifen bestenfalls vordergründig. Wenn die Kirche das eigene Einkommen des kirchenangehörigen Ehegatten besteuern „muß“, bleibt nur die KiESt oder aber ein niedrigeres besonderes Kirchgeld durch Anwendung der Kirchgeldtabelle allein auf diesen Eigenverdienst.


� 	BVerfG  1 BvR 606/60, Ziff. C I 2 a, d sowie b, c. Ebenso: BVerfG  1 BvL 31/62, Rn 38, 39


� 	Die Klägerin zu I B 65/19 hatte die Darlegung des Senats in ihrer NZB-Begründung v.a. in Kap. 3 zerlegt. Der Senat konnte nicht einmal den Vorwurf abwehren, er habe in I B 28/18 ein Klägervorbringen erfunden. 


� 	Dort wird auf S. 4 auf ca. 10 Zeilen nur gesagt, dass die Klägerin eine vom Senat abweichende Rechtsauffassung hat, insb. zur Differenzierung nach Einkommenskonstellation. Das ist weder eine „verfassungsrechtliche Beurteilung“ noch „ausführlich“. 


� 	BVerfG  1 BvR 606/60, Ziff. C I 2 a, d sowie b, c. Ebenso: BVerfG  1 BvL 31/62, Rn 38, 39. Sowie BVerwG  VII C 48.73 Rn 33.  Lt. BVerfG  2 BvR 591/06 sind insb. in BVerfG  1 BvR 606/60 die maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen der Heranziehung zum besonderen Kirchgeld als einer Erscheinungsform der Kirchensteuer geklärt. 


� 	In I B 103/17 und v.a. in I B 28/18 Rn 14 und I B 65/19 Rn 10, 13. 


� 	Ein Falschzitat hat nicht die Beweiskraft des Originals i.S. des § 415 ZPO. Vgl. OLG Köln, 29.05.2018 - 15 U 64/17 Rn. 901.  OLG München, Hinweisbeschluss v. 09.04.2018 – 13 U 4710/16; Rn 13.  LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil v. 02.08.2013 - L 14 R 294/13, Rn 11.


� 	v.a. Abschnitt 2.7 der dortigen NZB. 


� 	„Tatsachenbehauptungen sind durch die objektive Beziehung zwischen Äußerung und Wirklichkeit charakterisiert.“  „Wesentlich für die Einstufung als Tatsachenbehauptung ist danach, ob die Aussage einer Überprüfung auf ihre Richtigkeit mit Mitteln des Beweises zugänglich ist.“   	�BGH 25.11.2005 - VI ZR 39/14, Rn 8. Ebenso  BVerfG 04.08.2016 - 1 BvR 2619/13 Rn 13; BVerfG NJW 2006, 207; BVerfG NJW 2003, 1109.


� 	Direkt (durch Nennung von I B 64/05 und I B 98/09) und indirekt durch Verweis darauf, dass das BVerfG im Beschluss 2 BvR 591/06 die Rechtsprechung der Fachgerichte gutgeheißen habe. 


� 	Dort wird auf S. 4 auf ca. 10 Zeilen nur gesagt, dass die Klägerin eine vom Senat abweichende Rechtsauffassung hat, insb. zur Differenzierung nach Einkommenskonstellation. Das ist weder eine „verfassungsrechtliche Beurteilung“ noch „ausführlich“. 


� 	Nach BVerfG v. 19.08.2002 - 2 BvR 443/01  Rn 75 muss die Kirche Konsequenzen aus dem Leistungsprinzip beim staatlichen Einkommensteuertarif hinnehmen, wenn sie ihre Kirchensteuer als Annexsteuer zur staatlichen Einkommensteuer gestaltet. Kurz: Rosinenpicken geht nicht. 


� 	Verfassungsbeschwerde zu FG Nürnberg 6 K 49/2008, BFH/NV 2010/1123.


� 	Ein Leitsatz ist anders als der Tenor nicht Bestandteil des Urteils, sondern eine außergerichtliche Zutat ohne Rechtskraft. Er ist im verfahrensrechtlichen Sinne nicht Bestandteil der Entscheidung, sondern eine an die Öffentlichkeit gerichtete Äußerung des Gerichts. (BGH, I ZR 190/89; VGH Baden-Württemberg, 10 S 281/12). 	�Daher dürfte dem Senat aus dem o.a. Leitsatz keine Strafanzeige o.ä. drohen. 
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